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Die Praxisphasen sind ein wichtiger Baustein zur Qualifizierung 
zukünftiger Sozialarbeiter_innen bzw. Sozialpädagog_innen. Be-
rufspraktische Phasen sind wichtige Lernphasen im Studium der 
Sozialen Arbeit und bieten Ausbildungsleistungen, die von der 
Hochschule nicht erbracht werden können. In den Praxis- 
phasen werden die beruflichen Handlungskompetenzen der Stu-
dierenden ausgebildet, die Berufsrolle reflektiert sowie die Fähig-
keit zur Praxisforschung in den Feldern der Sozialen Arbeit entwi-
ckelt. Die Arbeit mit Studierenden bietet den beteiligten
Praxiseinrichtungen die Möglichkeit, sich immer wieder aufs Neue 
mit aktuellen Fragen aus Theorie und Praxis auseinanderzusetzen. 
Die hier zusammengefassten Informationen und Hinweise bieten 
eine allgemeine Orientierung für Praxisvertreter_innen.       .
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INFORMATIONEN ZU DEN PRAXISPHASEN  
IM STUDIUM „SOZIALE ARBEIT B.A.“ Voraussetzungen im Überblick

ANFORDERUNGEN AN DIE PRAXISSTELLE

Die Praxiseinrichtung

— bedient ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit
— gewährleistet die regelmäßige und qualifizierte  

Praxisanleitung durch Berufsrollenträger_innen
— ermöglicht den Studierenden vielfältige Einblicke in das 

Arbeitsfeld Sozialer Arbeit und selbstständiges Arbeiten 
— ermöglicht den Studierenden i.d.R. die Teilnahme an  

betriebsinternen Veranstaltungen (Teamgesprächen, 
Konferenzen, Fortbildungen etc.)

— stellt die Studierenden für die praxisbegleitenden  
(Lehr-)Veranstaltungen an der Hochschule frei

VORAUSSETZUNGEN FÜR PRAXISANLEITER_INNEN 

Zur Anleitung der Studierenden ist berechtigt,

— wer selbst das Studium der Sozialen Arbeit mit  
staatlicher Anerkennung abgeschlossen hat

— wer über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung 
verfügt

— wer den Theorie-Praxis-Transfer der Studierenden  
begleiten kann

— wer Prozesse und Methoden der Praxisreflexion  
einsetzen kann

(vgl. Praxis-Rahmenvereinbarung an der katho vom 23.10.2020)

STUDIENPROJEKT 1 
OHNE PRAXISTAGE IM 1. SEMESTER

Phasen der Praxisanleitung im Studienprojekt 2

2. ORIENTIERUNG

— Darstellung der Konzeption der Einrichtung
— gegenseitiges Kennenlernen: Vorstellung der Institution,  

der verschiedenen Arbeitsbereiche und der Mitarbeitenden
— Heranführen an die Zielgruppe und Arbeitsansätze
— Unterstützung bei Überlegungen zum Studienprojekt /  

zur eigenständigen Aufgabe
— regelmäßige Anleitungsgespräche

3. ANGELEITETE MITARBEIT

— Gewährleistung der Teilnahme der Studierenden an 
Kontakten mit Adressat_innen

— Ermöglichung von Besuchen bei Arbeitskreisen und 
kooperierenden Einrichtungen

— Vermittlung von analytischem Fallverstehen
— Anleitung bei der Erprobung methodischer Kenntnisse
— Übergabe konkreter Aufgaben
— Begleitung bei der Konkretisierung des Studienprojekts /  

der eigenständigen Aufgabe

4. BEGLEITUNG DER SELBSTSTÄNDIGEN ARBEIT

— Unterstützung und Reflexion in regelmäßigen  
Anleitungsgesprächen

5. REFLEXION

— gemeinsame Auswertung der gesamten Praxisphase
— Bescheinigung über die abgeleisteten Praxistage
— Verfassen eines qualifizierten Zeugnisses

1. KONTRAKTBILDUNG

— Einladung zum Vorstellungsgespräch
— formale und inhaltliche Absprachen
— ggf. Hospitation in der Praxiseinrichtung
— Abschluss des Praxisvertrages

Die Praxisvertreter_innen unterstützen die praxisnahe Orientie-
rung im frühen Studium. Sie kooperieren mit der Hochschule und 
gewährleisten einen umfassenden Einblick in die Arbeitsbereiche 
der Institution durch den Besuch der Praxisvertreter_innen in der 
Hochschule oder durch den Besuch von Studierendengruppen (im 
Rahmen eines Seminars) in den Praxiseinrichtungen.                 .                 

Die Praxisvertreter_innen gewährleisten die Begleitung der Stu-
dierenden bei der Einübung und Erprobung professioneller Kom-
petenzen im fortgeschrittenen Studium. Sie kooperieren mit der 
Hochschule und entwickeln / vereinbaren die Ausbildungsinhalte 
mit. Ebenso unterstützen die Praxisvertreter_innen die Studieren-
den bei der Umsetzung der im Ausbildungsplan vereinbarten Auf-
gaben und Ziele, führen mit den Studierenden regelmäßige Anlei-
tungsgespräche und begleiten diese fachlich bei der Durchführung 
eines Studienprojekts / einer eigenständigen Aufgabe.           .

*Nach dem Sozialberufe-Anerkennungsgesetz (SobAG vom 05.05.2015, 

geändert am 24.04.2016) müssen Hochschulen in NRW zur Vergabe der 

staatlichen Anerkennung einen studienintegrierten Praxisanteil in Höhe 

von mindestens 100 Tagen ausweisen.

STUDIENPROJEKT 2 
100 PRAXISTAGE* IM 4. / 5. SEMESTER


